
Ratgeber Recht

Mein Zalando-Paket wurde gestohlen – 
wer haftet?
«Ich habe im Internet Kleider gekauft. Leider wurde das Paket von Zalando 
offenbar aus meinem Briefkasten gestohlen. Wer haftet in diesem Fall?»

Der Online-Einkauf 
erfreut sich immer 
grösserer Beliebtheit, 
bringt jedoch gelegent-
lich auch Probleme mit 
sich – etwa, wenn ein 
Paket aus dem Brief-
kasten gestohlen wird. 
Grundsätzlich stellt 
sich dann die Frage, wer 
für den Verlust haftet.

Beim Online-Handel, 
auch bei Zalando, 
kommt es darauf an, 
wann der Gefahren-
übergang stattfindet. In 
der Schweiz ist der Zeit-
punkt des Gefahren-
übergangs gesetzlich 
geregelt. Sobald das 
Paket dem Kunden oder 
einem von ihm beauf-
tragten Dritten über-
geben wird, geht die 
Gefahr des Verlustes auf 
den Käufer über. Das 
bedeutet, dass Zalando 
grundsätzlich bis zur 
Übergabe des Pakets an 

Sie haftet.

Wird das Paket aller-
dings nach der Zustel-
lung aus Ihrem Brief-
kasten gestohlen, liegt 
die Verantwortung in 
der Regel nicht mehr 
bei Zalando. Ab dem 
Moment der Zustellung 
geht das Risiko auf 
den Käufer über, es sei 
denn, der Diebstahl war 
durch unsachgemässe 
Zustellung begünstigt. 
In diesem Fall könnte  
eine Haftung des 
Zustelldienstes infrage 
kommen.

Es ist ratsam, solche 
Vorfälle umgehend so-
wohl dem Verkäufer als 
auch dem Zustelldienst 
zu melden. In eini-
gen Fällen kann eine 
Versicherung für den 
Schaden aufkommen. 
Prüfen Sie daher, ob Sie 
eine Hausratversiche-

rung haben, die solche 
Diebstähle abdeckt.

Fazit: Wird ein Za-
lando-Paket nach der 
Zustellung aus dem 
Briefkasten gestohlen, 
liegt die Haftung in 
der Regel beim Käufer. 
Informieren Sie jedoch 
sowohl den Verkäufer 
als auch den Zustell-
dienst über den Vorfall 
und prüfen Sie mög-
liche Versicherungs-
ansprüche. 
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